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Allgemeiner Teil

Kantonsrat

Ablauf der Referendumsfrist für eine Gesetzesänderung 
und ein Dekret

Der Kantonsrat des Kantons Luzern hat am 17. Juni 2024 folgende Vorlagen beschlos
sen:
– Kantonales Energiegesetz (KEnG), Änderung,
– Dekret über einen Sonderkredit für die Beschaffung, die Umsetzung und den

Betrieb einer einheitlichen Schuladministrationssoftware für die Luzerner Volks-
schulen.

Die Vorlagen wurden im Kantonsblatt Nr. 25 vom 22. Juni 2024 veröffentlicht.
Die Referendumsfrist ist am 21. August 2024 unbenützt abgelaufen. Die Änderung 
des Kantonalen Energiegesetzes tritt am 1. März 2025 in Kraft. Der mit dem Dekret 
bewilligte Kredit kann für den festgelegten Zweck verwendet werden.

Luzern, 22. August 2024

Staatskanzlei Luzern


	Allgemeiner Teil
	Kantonsrat
	Ablauf der Referendumsfrist für eine Gesetzesänderung und ein Dekret

	Regierungsrat
	Inkraftsetzung der Änderung des Spitalgesetzes vom 6. Mai 2024






Nr. 34 vom 24. August 2024� 2467


Allgemeiner Teil


Kantonsrat


Ablauf der Referendumsfrist für eine Gesetzesänderung 
und ein Dekret


Der Kantonsrat des Kantons Luzern hat am 17. Juni 2024 folgende Vorlagen beschlos
sen:
– Kantonales Energiegesetz (KEnG), Änderung,
– Dekret über einen Sonderkredit für die Beschaffung, die Umsetzung und den


Betrieb einer einheitlichen Schuladministrationssoftware für die Luzerner Volks-
schulen.


Die Vorlagen wurden im Kantonsblatt Nr. 25 vom 22. Juni 2024 veröffentlicht.
Die Referendumsfrist ist am 21. August 2024 unbenützt abgelaufen. Die Änderung 
des Kantonalen Energiegesetzes tritt am 1. März 2025 in Kraft. Der mit dem Dekret 
bewilligte Kredit kann für den festgelegten Zweck verwendet werden.


Luzern, 22. August 2024


Staatskanzlei Luzern





		Inhalt

		Allgemeiner Teil

		Kantonsrat

		Ablauf der Referendumsfrist für eine Gesetzesänderung und ein Dekret



		Regierungsrat

		Inkraftsetzung der Änderung des Spitalgesetzes vom 6. Mai 2024



		Departemente

		Amtliche Vermessung: Erneuerungsarbeiten in der Gemeinde Triengen

		Staatliche Prüfung über den Nachweis gastgewerblicher Kenntnisse (Wirteprüfung)

		Entscheidsmitteilungen



		Gemeinden

		Rechnungsruf infolge amtlicher Liquidation

		Testamentseröffnung

		Stadt Luzern: Spitexorganisationen. Betriebsbewilligung gemäss § 37 Gesundheitsgesetz

		Gemeinde Vitznau: Verkehrsanordnungen

		Stadt Sursee: Temporäre Verkehrsanordnung



		Grundstückerwerb

		Planungs- und Baurecht

		Stadt Luzern: Genehmigung der Teilrevision des Zonenplanes und des Bau- und Zonenreglements (Sonderzone Verkehrshaus) des Stadtteils Luzern. Änderungen am Bau- und Zonenreglement der Stadt Luzern vom 17. Januar 2013 
(BZR Stadtteil Luzern): Neuer Artikel 10a BZR Verkehrshauszone und Anhang mit Ordnungsnummer 531

		Gemeinde Oberkirch: Genehmigung der 2. Gestaltungs­planänderung Haselwartmatte

		Öffentliche Planauflagen



		Offene Stellen



		Gerichtlicher Teil

		Kantonsgericht

		Neu im Anwaltsregister

		Mitteilung, Aufforderung zur Vernehmlassung und Entscheidsmitteilung

		Urteilsmitteilung



		Bezirksgerichte

		Zweite Aufforderung, Vorladungen und Entscheidsmitteilungen

		Zweite Aufforderung und Entscheidsmitteilung

		Aufforderung zur Stellungnahme und Entscheidsmitteilung

		Aufforderung zur Kostensicherung

		Gerichtliche Verbote

		Kapitalaufrufe

		Kraftloserklärungen



		Arbeitsgericht

		Aufforderung



		Schuldbetreibung und Konkurs

		Konkurspublikation / Schuldenruf

		Vorläufige Konkursanzeigen

		Kollokationspläne und Inventare

		Widerruf des Konkurses

		Aufhebung der Konkurseröffnung

		Einstellung der Konkursverfahren

		Schluss der Konkursverfahren

		Pfändungsanzeigen/-urkunden 



		Strafverfolgungsbehörden

		Vorladung zur Einvernahme





		Impressum 







